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1.  Neue Pflichten durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz 
 

Seit dem 1.8.2021 ist das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz in Kraft. Das Gesetz wirkt 

sich erheblich auf Vereinigungen aus, die bisher aufgrund der seit 2017 gesetzlich verankerten sog. 

Mitteilungsfiktionen keine Meldungen zum Transparenzregister abgeben mussten. Bisher galt es als 

ausreichend, dass sich die notwendigen Angaben aus anderen Registern, nämlich dem Handels-, Part-

nerschafts-, Genossenschafts-, Vereins- oder Unternehmensregister, ergeben haben.  

 

Diese Mitteilungsfiktionen sind nunmehr ersatzlos weggefallen, die Mitteilungspflichten erheb-

lich ausgeweitet worden.  

 

Mitteilungspflichtig sind juristische Personen des Privatrechts (z. B. GmbH, AG, eingetragene und 

konzessionierte Vereine, rechtsfähige Stiftungen) und eingetragene Personengesellschaften (KG, OHG, 

PartG), sowie nicht rechtsfähige Stiftungen (soweit der Stiftungszweck aus der Sicht des Stiftenden 

eigennützig ist), ferner Trusts und vergleichbare Rechtsgestaltungen mit dem Satzungssitz in Deutsch-

land. Alle diese Vereinigungen müssen ihre wirtschaftlich berechtigten Personen anmelden. Von 

der Meldepflicht ausgenommen sind nicht eingetragene Vereine, Gesellschaften bürgerlichen Rechts 

(GbR), Stille Gesellschaften sowie Erbengemeinschaften. 

 

Das Transparenzregister wird geführt vom Bundesanzeiger Verlag und ist unter 

https://www.transparenzregister.de aufrufbar. Eintragungen in das Transparenzregister sind elektro-

nisch vorzunehmen. 

 

Übergangsfristen: Das Gesetz sieht für bisher nicht mitteilungspflichtige Vereinigungen folgende 

Übergangsfristen vor: 

 

 bis zum 31.3.2022: sofern es sich um eine Aktiengesellschaft, SE (Europäische Gesellschaft) oder 

Kommanditgesellschaft auf Aktien handelt  

 bis zum 30.6.2022: sofern es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft, 

Europäische Genossenschaft oder Partnerschaft handelt  

 bis zum 31.12.2022: in allen anderen Fällen. 

 

Bitte beachten Sie! Verstöße gegen die oben genannten Transparenzpflichten sind Ordnungswidrigkei-

ten und können mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 

2.  Neuer Mindestlohn ab 1.1.2022 
 

Die Mindestlohnkommission empfahl am 1.7.2020 eine gesetzliche Anpassung des Mindestlohns in 

mehreren Stufen. Daraufhin wurde dieser ab dem 1.1.2021 von 9,35 € brutto auf 9,50 € angehoben. 

Zum 1.7.2021 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 9,60 €. Die nächsten Anpassungen erfolgen dann 

zum 1.1.2022 auf 9,82 € und ab dem 1.7.2022 auf 10,45 €. 

 

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter 

bestimmten Voraussetzungen haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf Mindestlohn. 

Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind z. B. Auszubildende, ehrenamtlich Tätige oder Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung.  

 

Bitte beachten Sie! Bei Verträgen mit Minijobbern muss überprüft werden, ob durch den Mindestlohn 

die Geringfügigkeitsgrenze von 450 € pro Monat überschritten wird.  

 

 

 

 

 



3. Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 
 

Müssen entsprechende Vereinbarungen angepasst werden, sind sie im Vorhinein zu treffen, damit sie 

auch steuerrechtlich anerkannt werden. Sie sind stets schriftlich zu fixieren und wie vereinbart durchzu-

führen, um keine Zweifel am Willen der Beteiligten zuzulassen. 

Bis 31.12.2019 betrug die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermö-

gensgrenzen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und 

Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €.  

Künftig gilt für alle Einkunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze i. H. v. 200.000 € für die Sonderab-

schreibung. Diese Änderung gilt gleichermaßen auch für die Inanspruchnahme des Investitionsabzugs-

betrags (siehe nachfolgend). Die Neuregelungen zu der Sonderabschreibung und dem Investitionsab-

zugsbetrag gelten in den nach dem 31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren.  

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 fallen auch vermietete Wirtschaftsgüter in den Anwendungsbereich in 

diesem Zeitraum. 

 

Gewinnplanung mit geändertem Investitionsabzugsbetrag  

 

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen 

Nutzung zu mindestens 90 % –, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten steuerlich gewinnmindernd abziehen.  

 

Das Jahressteuergesetz 2020 erhöht den Abzugsbetrag von 40 % auf 50 % für Investitionen ab 

dem 1.1.2020. Auch hier spielen die Betriebsgrößenmerkmale keine Rolle mehr; es gilt die ein-

heitliche Gewinngrenze von 200.000 €. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den 

3 Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen.  

 

Der Investitionsabzugsbetrag kann auch in Anspruch genommen werden, ohne dass dafür ein „bestimm-

tes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpflichtige die 

Summen der Abzugsbeträge und der hinzuzurechnenden oder rückgängig zu machenden Beträge nach 

amtlich vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt. Dies erfolgt bei bilan-

zierenden Unternehmen über die E-Bilanz und bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-

Überschuss-Rechnung über die elektronische Übermittlung der Anlage EÜR. 

 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr 

rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. 

Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen! 

 

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die Gewährung eines Investitionsab-

zugsbetrags setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in 

einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu 

nutzen. Unter diesen Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen Pkw in An-

spruch genommen werden. Der Nachweis der betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch zu führen. 

 

Anmerkung: Wird der Pkw ausschließlich seinen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen 

auch angestellte GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige betriebliche Nutzung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Längere Frist beim Investitionsabzugsbetrag 

 

Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) sorgt dafür, dass für bestimmte künftige Anschaffungen oder Her-

stellungen vorab eine Gewinnminderung vorgenommen wird. Dies eröffnet ein Zeitfenster von grund-

sätzlich 3 Jahren, um die Investition durchzuführen. Die Steuerlast wird so in ein späteres Jahr verla-

gert. Lässt der Steuerpflichtige die 3-Jahres-Frist verstreichen, ohne eine Investition vorzunehmen, 

muss er die vorgenommene Gewinnminderung rückgängig machen und im Regelfall eine Steuernach-

zahlung plus Zinsen leisten.  

Um für kleine und mittlere Unternehmen mehr Flexibilität und eine Planungssicherheit während der 

Corona-Krise zu schaffen, hat der Gesetzgeber eine Ausdehnung der Investitionsfrist für in 2017 und 

2018 gebildete IAB vorgesehen. Danach haben Steuerpflichtige für in 2017 gebildete IAB 5 Jahre 

Zeit, um die geplante Investition durchzuführen. Für in 2018 gebildete IAB sind 4 Jahre für die ge-

plante Anschaffung oder Herstellung vorgesehen. Die Verlängerung der Investitionszeit bis zum 

31.12.2022 ist Teil des Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts. 

 

4. Keine Quarantäne-Erstattungen für Ungeimpfte seit November 2021 
 

Für Arbeitnehmer besteht normalerweise ein Anspruch auf eine Entschädigung nach dem Infektions-

schutzgesetz, wenn sie unter einer behördlich angeordneten Quarantäne stehen und deswegen nicht 

arbeiten dürfen. Für die Dauer der Quarantäne zahlt der Arbeitgeber normalerweise das Gehalt zu-

nächst weiter und holt es sich anschließend auf Antrag von der zuständigen Behörde zurück.  

 

Am 22.9.2021 beschlossen die Gesundheitsminister der Länder zusammen mit dem Bundesgesund-

heitsminister, dass Beschäftigte, die eine Quarantäne durch eine Impfung vermeiden könnten und dies 

nicht nutzen, seit November 2021 keinen Anspruch mehr auf eine „Entschädigung nach dem Infekti-

onsschutzgesetz“ haben.  

Die neue Regelung umfasst allerdings 2 Ausnahmen. So bekommen Arbeitnehmer, die sich aus medizi-

nischen Gründen nicht impfen lassen und dies über ein entsprechendes Attest nachweisen können, so-

wie Arbeitnehmer, die zu einem Personenkreis gehören, für den es bis zu 8 Wochen vor der Quarantäne 

keine öffentliche Impfempfehlung gab, weiterhin eine Lohnfortzahlung.  

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung ist die „Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“ nicht betroffen. 

Erkrankt ein ungeimpfter Arbeitnehmer an Covid-19, hat er weiterhin Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

und Krankengeld. 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2021: Oktober = 110,7; September = 110,1; August = 110,1; Juli = 
110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2;  
März 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 

2020: Dezember = 105,5; November = 105,0 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/_inhalt.html

